
ist im SGB V ein eigener Abschnitt gewidmet.
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) wurde vom
Gemeinsamen Bundesausschuss gegründet.
Prof. Dr. Herbert Genzel erläutert die rechtli-
chen Grundlagen, die Aufgaben, die Finanzie-
rung und die staatliche Aufsicht über das neu
geschaffene Institut.
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